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 8. beschließt für den Zweijahreshaushalt 2002-2003 
eine revidierte Mittelbewilligung für das Sonderkonto für 
den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda in Höhe von 
insgesamt 197.127.300 Dollar brutto (177.739.400 Dollar 
netto); 

 9. beschließt außerdem, die Beitragsfestsetzung auf 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung im Rahmen des jährli-
chen Haushaltsvollzugsberichts zu überprüfen. 

RESOLUTION 56/250 B 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/714/Add.1)31. 

56/250. Finanzierung der Mission der Vereinten Natio-
nen in Äthiopien und Eritrea 

B32 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in 
Äthiopien und Eritrea33 und der entsprechenden Berichte des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen34, 

 eingedenk der Resolution 1312 (2000) des Sicherheits-
rats vom 31. Juli 2000, mit der der Rat die Mission der Ver-
einten Nationen in Äthiopien und Eritrea einrichtete, sowie 
der späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der 
Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1398 (2002) vom 
15. März 2002, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/237 vom 23. De-
zember 2000 über die Finanzierung der Mission und auf ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
56/250 A vom 24. Dezember 2001, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der General-
versammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVI-
II) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzie-
rung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 mit Genugtuung feststellend, dass freiwillige Beiträge 
für die Mission entrichtet worden sind, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission 
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie 

_____________ 

31 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
32 Damit wird die Resolution 56/250 in Abschnitt VI des Offiziellen 
Protokolls der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 49 und Korrigendum (A/56/49 und A/56/49 (Bd. I)/Corr.1), Bd. I, 
zu Resolution 56/250 A. 
33 A/56/840 und A/56/862. 
34 A/56/887 und Add.9. 

ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu 
der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea 
per 30. April 2002, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Höhe von 56,6 Millionen US-Dollar, was etwa 
14 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, 
vermerkt mit Besorgnis, dass nur 17 Mitgliedstaaten ihre 
veranlagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und 
fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die Mit-
gliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veran-
lagten Beiträge vollständig und pünktlich entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre veranlagten Bei-
träge für die Mission vollständig und pünktlich entrichtet 
werden; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei 
den friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die 
Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitglied-
staaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

 4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Ver-
zögerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozie-
rung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung 
mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

 5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und 
administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend 
zu behandeln sind; 

 6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungs-
missionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, 
damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 

 7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie 
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

 8. schließt sich den Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen35 an und ersucht den Gene-
ralsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen; 

_____________ 

35 A/56/887/Add.9. 
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 9. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche 
zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effi-
zient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 10. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Sen-
kung der mit der Beschäftigung von Bediensteten des All-
gemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin An-
strengungen zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte 
auf Dienstposten des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, 
entsprechend den Erfordernissen der Mission; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2000 bis 30. Juni 2001 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum 
vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 200136; 

 12. billigt ausnahmsweise die in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Sonderregelungen für die Mission 
betreffend die Anwendung des Artikels IV der Finanzord-
nung der Vereinten Nationen, wonach Mittelbewilligungen, 
die zur Begleichung von Verpflichtungen gegenüber Regie-
rungen, die Kontingente und/oder logistische Unterstützung 
für die Mission zur Verfügung stellen, über den in den Arti-
keln 4.3 und 4.4 der Finanzordnung vorgesehenen Zeitraum 
weitergelten; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 

 13. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 
30. Juni 2003 auf dem Sonderkonto für die Mission der Ver-
einten Nationen in Äthiopien und Eritrea den Betrag von 
230.845.300 Dollar bereitzustellen, worin der Betrag von 
220.830.200 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, 
der Betrag von 8.943.600 Dollar für den Friedenssicherungs-
Sonderhaushalt und der Betrag von 1.071.500 Dollar für die 
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen 
sind; 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 14. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu 
verlängern, den Betrag von 230.845.300 Dollar entsprechend 
den in Resolution 55/235 festgelegten und von der General-
versammlung in ihrer Resolution 55/236 vom 23. Dezember 
2000 geänderten Kategorien zu einem monatlichen Satz von 
19.237.108 Dollar und unter Berücksichtigung des mit ihrer 
Resolution 55/5 B gleichen Datums festgelegten Beitrags-
schlüssels für die Jahre 2002 und 2003 unter den Mitglied-
staaten zu veranlagen; 

15. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 

_____________ 
36 A/56/840. 

Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in 
Höhe von 5.328.800 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 zu einem monatlichen Satz von 
444.067 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 14 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
4.015.400 Dollar, die für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 
30. Juni 2003 für die Truppe gebilligt wurden, dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 1.217.900 Dollar, die für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt gebilligt wurden, und den Mehrein-
nahmen dieses Haushalts aus der Personalabgabe im Zeit-
raum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 sowie dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 95.500 Dollar, die für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 für die Versorgungsbasis 
der Vereinten Nationen gebilligt wurden, und den Minder-
einnahmen dieses Haushalts aus der Personalabgabe im Zeit-
raum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001; 

 16. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre fi-
nanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt 
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln in Höhe von 25.084.200 Dollar und ihr je-
weiliger Anteil an weiteren Einnahmen in Höhe von 
858.000 Dollar  für die am 30. Juni 2001 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in Resolution 55/235 festge-
legten und von der Generalversammlung in ihrer Resolution 
55/236 geänderten Kategorien auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 14 anzurechnen ist, wobei der in ihrer Resolution 
55/5 B festgelegte Beitragsschlüssel für 2001 zu berücksich-
tigen ist; 

 17. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die 
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission 
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln in Höhe von 25.084.200 Dollar 
und weiteren Einnahmen in Höhe von 858.000 Dollar für die 
am 30. Juni 2001 abgelaufene Finanzperiode nach dem in 
Ziffer 16 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Ver-
pflichtungen anzurechnen ist; 

 18. beschließt ferner, dass die Mindereinnahmen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 679.700 Dollar auf die in 
den Ziffern 16 und 17 genannten Guthaben aus den nicht 
ausgeschöpften Haushaltsmitteln für die am 30. Juni 2001 
abgelaufene Finanzperiode angerechnet werden; 

 19. betont, dass kein Friedenssicherungseinsatz durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungseinsätzen 
finanziert werden darf; 

 20. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zu-
sätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des 
gesamten Personals zu gewährleisten, das unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen an Friedenssicherungs-
einsätzen beteiligt ist; 
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 21. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung 
festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten 
sind; 

 22. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission 
der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

Anlage 

Sonderregelungen betreffend die Anwendung des Arti-
kels IV der Finanzordnung der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artikel 4.3 der Finanzordnung vorge-
sehenen Zwölfmonatszeitraums werden alle nicht abgewik-
kelten Verpflichtungen der jeweiligen Finanzperiode in Be-
zug auf Lieferungen und Leistungen der Regierungen, für 
die Forderungen eingegangen sind oder für die feste Erstat-
tungssätze gelten, den Verbindlichkeiten zugeführt; diese 
Verbindlichkeiten bleiben auf dem Sonderkonto für die Mis-
sion der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea ver-
bucht, bis die Zahlung erfolgt ist. 

2. Zusätzlich 

 a) gelten alle sonstigen nicht abgewickelten Ver-
pflichtungen der jeweiligen Finanzperiode gegenüber Regie-
rungen aus erfolgten, jedoch noch nicht geprüften Lieferun-
gen und Leistungen sowie andere Verpflichtungen gegen-
über Regierungen, für die die entsprechenden Forderungen 
noch nicht eingegangen sind, nach Ablauf des in Artikel 4.3 
der Finanzordnung vorgesehenen Zwölfmonatszeitraums für 
einen zusätzlichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

 b) werden während dieses Vierjahreszeitraums ein-
gegangene Forderungen sowie gebilligte Prüfberichte gege-
benenfalls wie in Ziffer 1 vorgesehen behandelt; 

 c) werden alle nicht abgewickelten Verpflichtungen 
am Ende des zusätzlichen Vierjahreszeitraums annulliert, 
und der dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafür 
verfügbar gehaltener Haushaltsmittel verfällt. 

RESOLUTION 56/251 B 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/712/Add.1)37. 

_____________ 
37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt. 

56/251. Finanzierung der Mission der Vereinten Na-
tionen in Sierra Leone 

B38 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone39 und der entsprechenden Berichte des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen40, 

 eingedenk der Resolution 1270 (1999) des Sicherheits-
rats vom 22. Oktober 1999 betreffend die Einrichtung der 
Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone sowie der 
späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der 
Mission änderte und verlängerte, zuletzt Resolution 1400 
(2002) vom 28. März 2002, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/29 vom 20. No-
vember 1998 über die Finanzierung der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone sowie auf ihre späte-
ren Resolutionen über die Finanzierung der Mission der 
Vereinten Nationen in Sierra Leone, zuletzt Resolution 
56/251 A vom 24. Dezember 2001, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Gene-
ralversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 
(XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. De-
zember 2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die 
Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen, 

 mit Genugtuung feststellend, dass freiwillige Beiträge 
für die Mission entrichtet worden sind, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission 
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie 
ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone und der Mission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone per 30. April 2002, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 120,6 Millionen US-Dollar, 
was etwa 9 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur 36 Mitgliedstaaten 
ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Mitgliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, 
die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträ-
ge sicherzustellen; 

_____________ 
38 Damit wird die Resolution 56/251 in Abschnitt VI des Offiziellen 
Protokolls der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 49 und Korrigendum (A/56/49 und A/56/49 (Bd. I)/Corr.1), Bd. I, 
zu Resolution 56/251 A. 
39 A/56/833 und A/56/855. 
40 A/56/887 und Add.3. 
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